
3.1. 1. DB zum Strafvollzugsgesetz

gleichgestellten Einrichtungen zur Arbeit eingesetz
ten Strafgefangenen bzw. in der Berufsausbildung 
befindlichen Jugendlichen erhalten an allen Arbeits
tagen Werkküchenessen.

Zu §45 StVG:

§55
(1) Zur Förderung. Erhaltung und Wiederherstel
lung der Gesundheit der Strafgefangenen werden die 
notwendigen medizinischen Behandlungen sowie die 
erforderliche Versorgung mit orthopädischen und 
anderen Hilfsmitteln, Zahnersatz und Medikamen
ten entsprechend den sozialversicherungsrechtlichen 
Bestimmungen gewährleistet.
(2) Weibliche Strafgefangene sind nach der Aufnah
me in eine Strafvollzugseinrichtung bzw. einem Ju
gendhaus zusätzlich einer gynäkologischen Untersu
chung zu unterziehen.
(3) Strafgefangene werden zur Früherkennung von 
Geschwulstkrankheiten entsprechend den Rechts
vorschriften untersucht.
(4) Zur Verhinderung oder Beseitigung eines le
bensbedrohlichen Zustandes kann die medizinische 
Behandlung oder der notwendige medizinische Ein
griff auch ohne Zustimmung des betreffenden Straf
gefangenen vorgenommen werden. Die ständige 
ärztliche Kontrolle ist zu gewährleisten.
(5) Wird bei einer Strafgefangenen eine Schwanger
schaft festgestellt und besteht bei ihr der Wunsch auf 
eine Schwangerschaftsunterbrechung, so sind auf 
der Grundlage des Gesetzes vom 9. März 1972 über 
die Unterbrechung der Schwangerschaft (GBl. I 
Nr. 5 S.89) die entsprechenden Maßnahmen einzu
leiten.

Zu §47 StVG:

§ 56
Bei kranken und körperbehinderten Strafgefange
nen entscheidet der Arzt über die Dauer sowie die 
Art und Weise des Aufenthaltes im Freien.

Zu §49 StVG:

§57
Dem Antrag zur Gewährung von Aufschub des Voll
zuges wegen schwerer Erkrankung ist eine ärztliche 
Bescheinigung beizufügen. Im Falle des Antrages 
zur Gewährung von Aufschub des Vollzuges wegen 
Schwangerschaft ist eine ärztliche Bestätigung der 
Schwangerschaft und des voraussichtlichen Zeit
punktes der Entbindung vorzulegen.

Zu §56 StVG:

§ 58
(1) Sind spezielle Betreuungs-, Unterstützungs- 
bzw. Kontrollmaßnahmen erforderlich, ist den zu
ständigen Abteilungen Innere Angelegenheiten 
bzw. Abteilungen Volksbildung, Referat Jugendhil
fe, der Räte der Kreise, Städte oder Stadtbezirke in 
der Regel 1 Jahr vor der Entlassung eine Zwischen
einschätzung über den Strafgefangenen mit Vor
schlägen für seine Wiedereingliederung in das gesell
schaftliche Leben zu übermitteln.
(2) Die erforderlichen Informationen und Hinweise 
über jeden Strafgefangenen sind unabhängig von der 
Zwischeneinschätzung mindestens 3 Monate vor der 
Entlassung an die zuständigen staatlichen Organe zu 
übersenden.
(3) Im Zusammenwirken mit den zuständigen Ab
teilungen Innere Angelegenheiten bzw. Abteilungen 
Volksbildung, Referat Jugendhilfe, sind persönliche 
Aussprachen mit Strafgefangenen und Vertretern 
von staatlichen Organen oder Betrieben, Experten
gruppen, ehrenamtlichen Mitarbeitern oder Erzie
hungsberechtigten zu organisieren, wenn es im Inter
esse einer erfolgreichen Vorbereitung der Wieder
eingliederung, insbesondere zur Fortsetzung der Be
rufsausbildung bei Jugendlichen, erforderlich ist.

Zu § 57 StVG:

§ 59
Am Tag der Entlassung sind den Strafgefangenen 
das von der Strafvollzugseinrichtung bzw. dem Ju
gendhaus verwahrte persönliche Eigentum, die 
Nachweise über erworbene Qualifikationen bzw. 
über die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen sowie 
notwendige Unterlagen zur Sicherung von Ansprü
chen auf Leistungen der Sozialversicherung auszu
händigen.

§ 60
SchlulSbestimmungen
(1) Diese Durchführungsbestimmung tritt am
5. Mai 1977 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Erste Durchführungsbe
stimmung vom 25. März 1975 zum Gesetz über den 
Vollzug der Strafen mit Freiheitsentzug und über die 
Wiedereingliederung Strafentlassener in das gesell
schaftliche Leben (Strafvollzugs- und Wiedereinglie- 
derungsgesetz) - SVWG - (GBl. I Nr. 17 S. 313) au
ßer Kraft.
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